
Wichtige Information zur Abschaffung 
des Kinderreisepasses zum 01.01.2024  

Der Kinderreisepass wird zum 01.01.2024 abgeschafft, weil er aufgrund seiner 
seit 01.01.2021 nur noch einjährigen Gültigkeit und seiner teilweise fehlenden 
Anerkennung durch andere Staaten in seiner Verwendbarkeit und Bedeutung 
weiter abgenommen hat. Es wird angestrebt, das Spektrum an Dokumenten für 
Erwachsene und Kinder zu vereinheitlichen, Hürden in Bezug auf 
Einreisebestimmungen anderer Länder zu beseitigen und damit eine möglichst 
umfassende Nutzbarkeit von Dokumenten zu gewährleisten.  

Kinderreisepässe dürfen also nur noch bis 31.12.2023 ausgestellt, verlängert oder 
aktualisiert werden. Die Gültigkeit bereits ausgestellter Kinderreisepässe bleibt davon 
unberührt. 

Deutsche Staatsangehörige können – unabhängig vom Alter - mehrjährig gültige 
Reisepässe oder Personalausweise beantragen. 

Bitte beachten Sie dies bei der Planung zukünftiger Reisen. 

Über die konkreten Einreisebestimmungen Ihres Reiselandes und die erforderlichen 
Ausweisdokumente informieren Sie sich bitte rechtzeitig vor Antritt der Reise. 
Auskunft dazu geben Ihnen unter anderem die Reise- und Sicherheitshinweise des 
Auswärtigen Amtes. 

Die Pass-/Personalausweisbehörden erteilen keine verbindlichen Auskünfte über die 
geltenden Reisebestimmungen. 

Für Rückfragen steht Ihnen das Passamt unter folgenden Telefonnummern gerne zur 
Verfügung, Tel. 09391/6007-102 oder 09391/6007-104. 


